
 

Mitzeichnungen 
Bürgermeisterin: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 29.08.2022 

 Vorlage Nr. 22/0407 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Stadtkämmerer 

Bunte 

Vorberatung/Empfehlung 12.09.2022 9 

Rat Bürgermeisterin 

Weist 

Entscheidung 15.09.2022  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW zur 

Zustimmung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 83 

GO NRW im Haushaltsjahr 2022 

hier: Überplanmäßige investive Auszahlung bei der Buchungsstelle 

030105/4068.091102 - Traglufthalle 

 
Begründung: 

 

Die Dringlichkeitsentscheidung hatte in der Begründung folgenden Wortlaut: 

 

"Für die im Herbst vergangenen Jahres abgebrannte Sporthalle in Rentfort-Nord soll für die 

Übergangszeit bis zum Wiederaufbau einer neuen Sporthalle eine Dreifach Traglufthalle auf-

gestellt werden, um den Sportunterricht an der Ingeborg-Drewitz Gesamtschule, insbeson-

dere auch für die Schülerinnen, die das Fach „Sport" als Abiturfach (in Kooperation mit den 

Gladbecker Gymnasien) gewählt haben, sicherzustellen. 

 

Derzeit erfolgt der Sportunterricht in der angemieteten Soccer-Halle sowie in freien Hallen-

kapazitäten im Stadtgebiet. Zu diesem Zweck wurde ein Buspendelverkehr eingerichtet. 

Durch die Fahrten geht ein großer Teil der Unterrichtszeit verloren. Die Lehrpläne im Fach 

Sport können derzeit nicht vollumfänglich erfüllt werden. 

 



- 2 - 

Mittel für die Traglufthalle in Höhe von 2.682.500,00 € sind unter der investiven Maßnahme-

nummer 4068 eingestellt. 

 

Nach erfolgter Ausschreibung der Generalunternehmerleistung Traglufthalle ist der Kosten-

rahmen für die Maßnahme auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 2.870.000,00 € aktualisiert 

worden. 

 

Die zusätzlichen rund 200.000,00 € können durch Mittel des Stadtamtes 40 gedeckt werden. 

 

Der Auftrag für die Errichtung der Traglufthalle muss schnellstmöglich erteilt werden, da sich 

sonst die Herstellung der u.a. für Duschen und Umkleiden benötigten Container für mehrere 

Monate verzögert und sich die Kosten für die Traglufthalle durch die aktuelle Lage möglich-

erweise weiter verteuert. Eine Inbetriebnahme im Schuljahr 2022/23 wäre dann gefährdet. 

 

Mit der Zustimmung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses/Rates kann daher 

nicht bis zur nächsten Sitzung am 12.09./15.09.2022 gewartet werden." 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig 200.000  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen: x  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

 

Die am 06.07.2022 von Frau Bürgermeisterin Weist und Ratsfrau Bauer getroffene Dringlich-

keitsentscheidung wird gem. § 60 Abs. 1 Satz 3 GO NRW genehmigt. 

 

"Dem Antrag auf Erteilung der Zustimmung nach § 83 GO NRW zur Leistung einer überplan-

mäßigen investiven Auszahlung in Höhe von 200.000,00 Euro bei der Buchungsstelle 

030105/4068.091102 wird zugestimmt.  

 

Zur Deckung werden eingesetzt:  

 

Mittel in der Buchungsstelle:  

 

030102/4034.091202 - 200.000,00 €  

 

(Abt. Schule; Schulinfrastruktur; Auszahlungen Hochbaumaßnahmen)" 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Bettina Weist - 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


